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 Gültig ab 01.04.2011
Spielordnung:

Die Spiele werden nach den Bestimmungen der SpOF der DFBL einschließlich der Spieler​pass​ordnung sowie der Schiedsrichterordnung durchgeführt. Ebenso haben Gültigkeit die Spielregeln der IFA sowie die bisher ergangenen Beschlüsse des Landesfachausschusses und die Gebührenordnung des Fachgebietes Faustball. 

Gruppeneinteilung:

Die Zuordnung der Mannschaften zu den Vorrundengruppen wurde ausgelost. Das Auslosungsprotokoll kann beim Wettkampfreferenten eingesehen werden.

Austragungsmodus:

Nach den Vorrundenspielen (es werden zwei Spielsätze gespielt) wird eine Endrunde der Erst- und Zweitplazierten jeder Gruppe ausgetragen.  In der Endrunde finden Halbfinals und Endspiele statt, welche auf zwei Gewinnsätze gespielt werden. Die Jugendklassen 11-14,15/16 und 15-18 haben die Plätze 5/6 auszuspielen. (Beschluss LFA 19.10.2007)

Spielerpässe:

Jeder Spieler muss im Besitz eines gültigen Spielerpasses sein. Bei Nichteinhaltung tritt SpOF  4.3.3.6.1 in Kraft. Die Pässe sind vor Beginn der Spiele mannschaftsweise mit der Mannschaftsliste bei der Spielleitung ab zu geben.

Schiedsrichterausweise:

Der Ausrichter hat die Schiedsrichterausweise auf Gültigkeit (Jahresstempel) der eingesetzten Schiedsrichter zu überprüfen.

Meldegeld:

Das Meldegeld beträgt 32,- Euro pro Mannschaft und ist vor Beginn der Spiele beim Ausrichter einzuzahlen.

Schiedsrichter:

Sind lt. Beschluß des LFA vom 22.11.91 von den beteiligten Vereinen zu stellen (mind. B-Lizenz). Lt. Spielordnung sollte der Schiedsrichter kein aktiver Spieler sein (LFA 11.92). Jeder Schiedsrichter erhält eine Entschädigung gemäß dem vom LFA festgelegten Abrechnungssatz, sollte der Schiedsrichter ein aktiver Spieler sein, erhält er keine Entschädigung. Bei den Landesmeisterschaften M60 werden keine Schiedsrichterentschädigungen gezahlt.

Auszeichnungen:

Alle Mannschaften erhalten je eine Urkunde. Die ersten drei Mannschaften erhalten die Siegerauszeichnung des NTB.

Qualifikation:

Die Erst- und Zweitplazierten der Klassen Jgd.14, Jgd. 16 (Halle), Jgd.18, F30, M35, M45, M55, M60 sind zur Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften berechtigt.  Meldungen bitte umgehend an den Regionalobmann sowie den Ausrichtenden Verein schicken. Meldebögen und Anschriften der Ausrichtenden Vereine stehen zum Download auf der Homepage der Regionalgruppe Nord (www.rgm-faustball.de). 
Den ersten Nachrückerplatz zu den Norddeutschen Meisterschaften erhält der Ausrichter, sollte er sich nicht direkt qualifiziert haben. Dies ist kein Freiplatz, wie bei den Landesmeisterschaften (Beschluss LFA).

ABRECHNUNGSHINWEISE für LANDESMEISTERSCHAFTEN

Gültig ab 01.04.2011
Gemäß Beschluss des LFA vom 19.10.2007 in Abstimmung mit der Geschäftsstelle des NTB wurden folgende Abrechnungsmodalitäten beschlossen.

Der Ausrichter der Landesmeisterschaft vereinnahmt die Meldegelder der teilnehmenden Mannschaften und überweist diese in voller Höhe an den NTB (KTO: 101 032 639, BLZ 250 500 00 NordLB Hannover) mit Angabe der Bezeichnung: LM Faustball Altersklasse und Ort/Ausrichter.

Es ist eine Abrechnung vom Ausrichter auf den entsprechenden Vordrucken gem. Finanzkosten- und Gebührenordnung in der jeweiligen gültigen Fassung zu erstellen.

Die Teilnehmernehmerlisten sind getrennt nach Spielleitung (Helfer) und Schiedsrichter auszufüllen.

Alle „Teilnehmer (Schiedsrichter/Spielleitung)“ haben auf einer Teilnehmerliste ihre persönliche Kontoverbindung anzugeben, sowie zu unterschreiben.

Diese Entschädigung werden von der NTB - Geschäftsstelle direkt an die „Teilnehmer“ überwiesen. Es erfolgt keine Barentschädigung an die Schiedsrichter und Helfer!

Verauslagte Telefon und Portogebühren müssen auf dem entsprechenden Vordruck nachgewiesen werden. Eventuell aufgetretene Gebühren für die Platznutzung bzw. Hallenmiete muss der Ausrichter dem NTB in Rechnung stellen. Diese Kosten werden dem Ausrichter vom NTB erstattet.

Folgende Tagessätze dürfen bei der Abrechnung angesetzt werden:

Liste 1

Helfer

16,- €

Spielleitung
16,- €  

(Spielleitung, Passkontrolle, Schiedsgerichtsvorsitzender )

Fahrtkosten
0,20 € pro km
Liste2

Schiedsrichter
16,- €

mit gültiger Lizenz, die an der LM vorliegen muss !!

Fahrtkosten 
0,20 € pro km

Für alle gilt, wenn der Veranstaltungsort mit dem Wohnort identisch ist, erfolgt keine Fahrtkostenerstattung.

Folgende Regelung für die Hallenmeisterschaften:

1 Helfer (zus. zur Spielleitung)
Bei Feldmeisterschaften pro Spielklasse

1 Helfer 
max. 4 Helfer (zus. zur Spielleitung) 

Bei Landesmeisterschaften, bei denen 2 oder mehr Spielklassen spielen, müssen die teilnehmenden Vereine pro Spielklasse in der sie teilnehmen einen Schiedsrichter stellen. Alle Schiedsrichter haben Anspruch auf Tagegeld. Allerdings kann nur pro Verein 1x Fahrtkostenentschädigung abgerechnet werden.

Schiedsrichter, die Spieler der teilnehmenden Mannschaften sind, können gem. Finanzkosten- und Gebührenordnung des NTB Ziffer III keine Entschädigung erhalten.

An LM teilnehmende Vereine, die keine Schiedsrichter mit erforderlicher Lizenz stellen, werden gem. Gebührenordnung mit einer Ordnungsstrafe belegt und müssen die Kosten des vom Landes – Schiedsrichterwart eingesetzten Schiedsrichter übernehmen. 

Die Abrechnung muss innerhalb von 10 Tagen bei Manfred Gumboldt, Im Moore 29, 30167 Hannover vorliegen!
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